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Verhaltensregeln 

der Deutschen Internationalen Schule Johannesburg 

 
Die Deutsche Internationale Schule Johannesburg hat sich das Ziel gesetzt, allen Schülerinnen und 
Schülern eine hochwertige Ausbildung zu ermöglichen, eingebunden in eine freundliche Atmosphäre und 
getragen von dem Erziehungswillen zur Mitmenschlichkeit und Solidarität. 
 

Deshalb verpflichte ich, ______________________________________________ mich, folgende 
Verhaltensregeln unbedingt einzuhalten: 
 

A. Verhalten in der Gemeinschaft:  

- Toleranz und Respekt gegenüber den Rechten, Meinungen und der Würde anderer 

- Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft und Höflichkeit im Umgang miteinander 

- Verantwortungsbereitschaft und Engagement für alle Belange der Schule 

- Wertschätzung der Andersartigkeit von Kulturen 

- Schutz von Natur und Umwelt 

- Zuverlässigkeit und Selbstdisziplin im täglichen Zusammenleben 

- Bereitschaft zur Übernahme von gesellschaftlicher Verantwortung 
 
B. Verhalten in der Schule und bei Schulveranstaltungen:  

- Anwesenheitspflicht und Pünktlichkeit in allen Schulstunden 

- Teilnahme an Schulveranstaltungen 

- Tadellose Schuluniform und gepflegte äußere Erscheinung, in der DSJ und außerhalb der Schule 

- Anstand und Höflichkeit (auch im sprachlichen) Umgang untereinander und gegenüber Erwachsenen 

- Verantwortung für Sauberkeit und Ordnung in der Schule und auf dem gesamten Schulgelände 
 
Ich bin mir bewusst, dass der Schulleiter in besonderen Situationen zur Aufrechterhaltung eines 
geordneten Schulbetriebes bei Fehlverhalten geeignete Sofortmaßnahmen ergreifen kann. Grundsätzlich 
werden Zuwiderhandlungen mit Erziehungs- und/oder Ordnungsmaßnahmen geahndet werden. Folgende 
Vergehen werden in der Regel mit einer Ordnungsmaßnahme, im Einzelfall mit der sofortigen Verweisung 
von der Schule geahndet: 
 
- Besitz, Konsum oder Bereitstellung illegaler Drogen auf dem Schulgelände oder bei 

Schulveranstaltungen 

- Mitbringen von Waffen und gefährlichen Gegenständen aller Art in die Schule 

- Diebstahl und mutwilliges Zerstören fremden Eigentums 

- Anwendung und Androhung jeder Art von Gewalt (physisch und psychisch) 

 
Johannesburg, den _____________________  Unterschrift: ____________________________ 


